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Betreff 
 
Bestellung eines Schriftführers und eines stellvertretenden Schriftführers 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss des Rates der Stadt Sankt Augustin be-
stellt gemäß § 52 Abs. 1 GO NRW Herrn Reiner Dombrowski zum Schriftführer und Herrn 
Frank Schley zum ständigen Vertreter des Schriftführers.  
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Infolge einer Erkrankung des seinerzeitigen Schriftführers hat der Umwelt-, Planungs- und 
Verkehrsausschuss in seiner Sitzung am 12.12.2006 Herrn Reiner Dombrowski zum stän-
digen Vertreter des Schriftführers bestellt.  
Nunmehr soll eine Änderung erfolgen dergestalt, dass Herr Reiner Dombrowski zum Schrift-
führer und Herr Frank Schley zum ständigen Vertreter des Schriftführers des Umwelt-, Pla-
nungs- und Verkehrsausschusses bestellt wird.  
 
In Vertretung 
 
 
 
Rainer Gleß 
Erster Beigeordneter  
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Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf       €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan       zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
 
 
 
 


